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nn   EINLADUNG GEMEINDEVERSAMMLUNG   

Die Stimmberechtigten sind herzlich zur Gemeindeversammlung 
eingeladen. Diese findet am MMoonnttaagg,,  22..  JJuunnii  22002255,,  1199..3300  UUhhrr,,  
iinn  ddeerr  KKoommbbiihhaallllee  ddeerr  SScchhuullaannllaaggee  RRaappppeerrsswwiill  BBEE statt. 
 
Die Gemeindeversammlung hat über folgende Geschäfte zu beschliessen: 
 
11.. JJaahhrreessrreecchhnnuunngg  22002244  

1.1 Genehmigung Rechnung 
1.2 Genehmigung der Nachkredite 
1.3 Ermächtigung des Gemeinderates 

 
MMaannaaggeemmeenntt  SSuummmmaarryy  ((KKuurrzzzzuussaammmmeennffaassssuunngg))  
 
Die Jahresrechnung 2024 der Einwohnergemeinde Rapperswil BE wurde 
nach dem Rechnungslegungsmodell HRM2 gemäss Art. 70 Gemeindegesetz 
(GG, BSG 170.11) erstellt. 
 
Das Ergebnis der Jahresrechnung 2024 setzt sich wie folgt zusammen: 
 
 

  
 
EErrffoollggssrreecchhnnuunngg  GGeessaammtthhaauusshhaalltt  
Der Gesamthaushalt (allg. Haushalt inkl. Spezialfinanzierungen Abwasser, 
Abfall und Wärmeversorgung) schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 
CHF 2'189'204.36 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 
CHF 616'642.00. Die Besserstellung gegenüber dem Budget 2024 beträgt 
CHF 2'805'846.36. 
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SSppeezziiaallffiinnaannzziieerruunngg  ((SSFF))  WWäärrmmeevveerrssoorrgguunngg  
Die Spezialfinanzierung Wärmeversorgung schliesst mit einem Aufwand-
überschuss von CHF 67'351.50 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss 
von CHF 209'685.00. Die Besserstellung beträgt somit CHF 142'333.50. 
Das Eigenkapital (Rechnungsausgleich) der SF Wärmeversorgung ist per 
31.12.2024 «aufgebraucht» und fällt aufgrund des Aufwandüberschusses in 
einen Bilanzfehlbetrag von CHF 55'610.20. Dieser muss innerhalb der 
nächsten acht Jahre seit erstmaliger Bilanzierung (2024) wieder abgetragen 
werden (Gemeindeverordnung (GV) Art. 65 Abs. 2). Hier wurde per 
01.01.2025 bereits eine Gebührenerhöhung vorgenommen. Eine weitere 
Überprüfung der finanziellen Situation erfolgt in der zweiten Jahreshälfte. 
 
SSppeezziiaallffiinnaannzziieerruunngg  ((SSFF))  FFeeuueerrwweehhrr  
Die einseitige Spezialfinanzierung Feuerwehr schliesst mit einem Aufwand-
überschuss von CHF 22'922.35 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss 
von CHF 96’330.00. Die Besserstellung beträgt somit CHF 73’407.65. Das 
Eigenkapital (Rechnungsausgleich) der SF Feuerwehr beträgt per 
31.12.2024 CHF 378'606.47. 
 
SSppeezziiaallffiinnaannzziieerruunngg  ((SSFF))  LLiieeggeennsscchhaafftteenn  FFiinnaannzzvveerrmmööggeenn  ((FFVV))  
Im Jahr 2024 erfolgte eine Einlage in die Vorfinanzierungen Liegenschaften 
Finanzvermögen von CHF 165'775.50. Im Rechnungsjahr wurden Entnah-
men von CHF 26'124.30 verbucht. Somit ergibt sich per 31.12.2024 ein Be-
stand von CHF 216'806.55 in den Vorfinanzierungen Liegenschaften FV. 
 
IInnvveessttiittiioonneenn  
Es wurden Nettoinvestitionen von CHF 997'911.70 getätigt. Budgetiert wa-
ren Nettoinvestitionen von CHF 1'350’000.00. Die Nettoinvestitionen fallen 
gegenüber dem Budget um CHF 352’088.30 tiefer aus. Die tieferen Nettoin-
vestitionen sind darauf zurückzuführen, dass im Bereich Gemeindestrassen, 
Abwasserentsorgung und Fernwärme die geplanten Ausgaben tiefer ausge-
fallen sind, als angenommen wurde. 
 
NNaacchhkkrreeddiittee  
Die Nachkredite zu Handen der Gemeindeversammlung betragen CHF 0.00.  
 
EEiiggeennkkaappiittaall  
Das Eigenkapital (inkl. Spezialfinanzierungen und Neubewertungsreserven) 
per 31.12.2024 beträgt CHF 21'106'974.24 und das Eigenkapital, beste-
hend aus den finanzpolitischen Reserven und dem Bilanzüberschuss, 
CHF 14'919'466.70. 
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EErrffoollggssrreecchhnnuunngg  AAllllggeemmeeiinneerr  HHaauusshhaalltt  
Der allgemeine Haushalt schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 
CHF 2'174’910.15 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 
CHF 268'877.00. Die nachfolgenden Geschäftsfälle haben das Ergebnis der 
Jahresrechnung 2024 massgeblich beeinflusst: 
 

• Minderausgaben für Personal-, Sach- und übriger Betriebsaufwand 
von rund CHF 830'000.00 

• Auflösung Wertberichtigung auf Steuerforderungen von 
CHF 1'103'918.80 

• Tiefere Abschreibungen von rund CHF 100'000.00 
• Höhere Transferaufwendungen von rund CHF 400'000.00 
• Mehreinnahmen von CHF 1'138'072.40 aus Fiskalertrag (Steuern) 

 
Zu berücksichtigen ist auch, dass im Rechnungsjahr 2024 die vierte von    
insgesamt fünf «Tranchen» Auflösung der Neubewertungsreserve mit rund 
CHF 682'000.00 ertragswirksam verbucht wurde. 
 
Die detaillierten Erläuterungen zur Erfolgsrechnung finden Sie im Vorbericht 
zur Jahresrechnung (siehe Infokasten; Seite 9). 
 
ZZuussäättzzlliicchhee  AAbbsscchhrreeiibbuunnggeenn  
Die Bildung der zusätzlichen Abschreibungen ist an die rechtlichen Voraus-
setzungen gemäss Art. 84 und 85 Gemeindeverordnung (GV) gebunden. 
 
Im Rechnungsjahr 2024 konnten aufgrund der gesetzlichen Vorgaben keine 
zusätzlichen Abschreibungen vorgenommen werden. 
 
SSppeezziiaallffiinnaannzziieerruunngg  ((SSFF))  AAbbwwaasssseerr  
Die Abwasserentsorgung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 
CHF 89‘422.76 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 
CHF 139’400.00. Die Besserstellung beträgt somit CHF 228‘822.76 und ist 
hauptsächlich auf tiefere Unterhaltsarbeiten, tiefere Verbandsbeiträge und 
höhere Einnahmen aus Benützungsgebühren zurückzuführen. Der Bestand 
des Rechnungsausgleichs beträgt per 31.12.2024 CHF 1'728'108.22. Hier 
wurde per 01.01.2024 eine Gebührensenkung vorgenommen. 
 
SSppeezziiaallffiinnaannzziieerruunngg  ((SSFF))  AAbbffaallll  
Die Abfallentsorgung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 
CHF 7‘777.05 ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von CHF 1’320.00. 
Die Schlechterstellung beträgt CHF 9’097.05 und ist hauptsächlich auf die 
höheren Entsorgungsgebühren im Bereich Grüngut sowie höheren Ausgaben 
für die Anschaffung von Kunststoffsäcken zurückzuführen. Der Bestand des 
Rechnungsausgleichs beträgt per 31.12.2024 CHF 100'451.40. 
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22.. OOrrggaanniissaattiioonnssrreegglleemmeenntt  
2.1 Genehmigung Teilrevision 
2.2 Ermächtigung des Gemeinderates 

 
Der Gemeinderat hat beschlossen eine Organisations- und Verwaltungsre-
form durchzuführen, um fit für die Zukunft zu sein. Der Reorganisationspro-
zess wurde durch eine externe Beratungsfirma begleitet. Dabei wurden in 
einem ersten Schritt folgende Themen besprochen: 
 
• Grundsätzliches: Der Gemeinderat ist «Offen für Alles» 
• Reduktion Anzahl Gemeinderäte und Kommissionen 
• Kompetenzenregelung / Abgrenzung strategische - operative Ebene 

(Gemeinderat-Verwaltung) 
• Ausgeglichenere Departementsgrössen schaffen 
• Evaluation von zusätzlichen Aufgaben und wo diese angegliedert wer-

den. 
 
Die Auslegeordnung hat gezeigt, dass eine Überarbeitung des Organisations-
reglements notwendig wurde und gewünscht ist. Dies vor allem im Hinblick 
auf die Neustrukturierung der Departemente, die in Zukunft vom zeitlichen 
Aufwand des Gemeinderats ausgeglichener sein sollen. Weiter soll auch das 
Thema Energie, das bisher in keinem Departement richtig zu Hause war, 
mehr Gewicht erhalten. Der Rat legt den Stimmberechtigten nun das über-
arbeitete Organisationsreglement zur Genehmigung vor. 
Die wichtigsten Änderungen gegenüber der bisherigen Regelung sind: 
- Die Erhöhung der Finanzkompetenz des Gemeinderates von bisher 

CHF 100'000.00 auf CHF 200'000.00. 
- Löschung der Art. 80 – 84, welche die Übergangsbestimmungen der 

Fusion mit der ehemaligen Gemeinde Ruppoldsried betrafen. 
- Der Anhang I wurde komplett überarbeitet und die einzelnen Aufga-

ben neu auf die Kommissionen aufgeteilt. Insbesondere wurde die 
Kommission für Sicherheit, Energie und Umwelt (SEUK), vormals 
Kommissionen öffentliche Sicherheit und Umweltkommission gebil-
det. Das Thema Klima und Energie wird dieser neuen Kommission 
SEUK angegliedert und soll mehr Gewicht erhalten. 

 
AAnnttrraagg  ddeess  GGeemmeeiinnddeerraatteess  

1. Die Änderungen des Organisationsreglements werden genehmigt. 
2. Für den genauen Wortlaut ist der während 30 Tagen öffentlich aufge-

legte Reglementstext massgebend. 
3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug ermächtigt. 
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AAnnttrraagg  ddeess  GGeemmeeiinnddeerraatteess  
1. Die Stimmberechtigten genehmigen die Jahresrechnung 2024 mit fol-

gendem Ergebnis: 
 
EERRFFOOLLGGSSRREECCHHNNUUNNGG  
Aufwand GGeessaammtthhaauusshhaalltt CHF 11‘702‘313.65 
Ertrag GGeessaammtthhaauusshhaalltt CHF 13‘891‘518.01 
Ertragsüberschuss CHF 2’189’204.36 
davon 
 
Aufwand AAllllggeemmeeiinneerr  HHaauusshhaalltt  
inkl. SF Feuerwehr CHF 10’180‘532.51 
Ertrag AAllllggeemmeeiinneerr  HHaauusshhaalltt  
inkl. SF Feuerwehr CHF 12‘355’442.66 
Ertragsüberschuss CHF 2'174'910.15 
 
Aufwand AAbbwwaasssseerreennttssoorrgguunngg CHF 854‘728.59 
Ertrag AAbbwwaasssseerreennttssoorrgguunngg CHF 944'151.35 
Ertragsüberschuss CHF  89'422.76 
 
Aufwand AAbbffaallll CHF 291‘114.40 
Ertrag AAbbffaallll CHF 283‘337.35 
Aufwandüberschuss CHF 7'777.05 
 
Aufwand WWäärrmmeevveerrssoorrgguunngg CHF 375‘938.15 
Ertrag WWäärrmmeevveerrssoorrgguunngg CHF 308'586.65 
Aufwandüberschuss CHF 67'351.50 
 
IINNVVEESSTTIITTIIOONNSSRREECCHHNNUUNNGG  
Ausgaben CHF 1’100'091.70 
Einnahmen CHF 102'180.00 
Nettoinvestitionen CHF 997'911.70 
 

2. Die Stimmberechtigten genehmigen folgende Nachkredite gemäss 
Nachkredittabelle Ziff. 1.1.6 des Vorberichtes: 

 
Nachkredite Gebunden CHF 791'545.69 
Nachkredite Gemeinderat CHF 392'744.50 
Nachkredite Gemeindeversammlung CHF 0.00 
 

3. Der Finanzverwaltung und dem Gemeinderat wird Dechargé erteilt. 
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AAnnttrraagg  aann  ddeenn  GGeemmeeiinnddeerraatt  
1. Die Änderungen des Personalreglements werden genehmigt. 
2. Für den genauen Wortlaut ist der während 30 Tagen öffentlich aufge-

legte Reglementstext massgebend. 
3. Der Gemeinderat wird mit der Ausführung und dem Vollzug des Be-

schlusses ermächtigt. 
 
 
55..  VVeerrsscchhiieeddeenneess  
 
Im Traktandum Verschiedenes informiert der Gemeinderat über diverse ak-
tuelle Geschäfte.  
 
 
Die Unterlagen zu den Traktanden 1 bis 4 können 30 Tage vor der Gemein-
deversammlung online unter www.rapperswil-be.ch oder bei der Gemeinde-
verwaltung Rapperswil während den Schalteröffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
 
nn   SPRECHSTUNDE GEMEINDEPRÄSIDENTIN   

An jedem ersten Donnerstag im Monat steht Frau Jolanda Streun, Gemein-
depräsidentin Rapperswil BE, jeweils von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr für die 
Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung: 
 

• Donnerstag, 5. Juni 2025 
• Donnerstag, 3. Juli 2025 
• Donnerstag, 7. August 2025 

 
Aus organisatorischen Gründen wird um eine telefonische Voranmeldung 
bei der Gemeindeverwaltung Rapperswil BE unter Tel. 031 879 77 77 ge-
beten. 
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33.. AAbbssttiimmmmuunnggss--  uunndd  UUrrnneennwwaahhllrreegglleemmeenntt  
3.1 Genehmigung Reglement 
3.2 Ermächtigung des Gemeinderates 

 
Das aktuelle Urnenwahlreglement der Gemeinde Rapperswil BE datiert vom 
23. November 2011 resp. 5. Dezember 2011. Der Gemeinderat hat be-
schlossen im Zuge der Organisations- und Verwaltungsreform ebenfalls das 
Urnenwahlreglement der Einwohnergemeinde Rapperswil BE zu überarbei-
ten. Das neue Reglement lehnt sich ans Musterreglement des Kantons an, 
weshalb das Reglement komplett neu erarbeitet wurde. Zusammengefasst 
kann festgehalten werden, dass sich gegenüber dem bisherigen Erlass fol-
gende Änderungen ergeben: Die Fristen für die Wahleingaben wurden im 
neuen Reglement verlängert, damit genügend Zeit für den Druck und den 
Versand des Wahlmaterials zur Verfügung steht. Zudem wird im neuen Reg-
lement die Möglichkeit geschaffen, dass bei knappen Wahlresultaten eine 
unkomplizierte Nachzählung möglich ist. Das neue Reglement liegt 30 Tage 
vor der Gemeindeversammlung bei der Gemeindeverwaltung auf oder kann 
auf der Homepage eingesehen werden. 
 
AAnnttrraagg  ddeess  GGeemmeeiinnddeerraatteess  

1. Das neue Abstimmungs- und Urnenwahlreglement wird durch die 
Stimmberechtigten beschlossen. 

2. Für den genauen Wortlaut ist der während 30 Tagen vor dieser Ver-
sammlung öffentlich aufgelegte Reglementstext massgebend. 

3. Der Gemeinderat wird zur Ausführung dieses Beschlusses ermächtigt. 
 
 
44.. PPeerrssoonnaallrreegglleemmeenntt  

4.1 Genehmigung Änderungen Personalreglement 
4.2 Ermächtigung des Gemeinderates 

 
Das Personalreglement der Einwohnergemeinde Rapperswil BE ist datiert 
aus dem Jahr 2006. Die Verwaltungs- und Organisationsreform bedingt auch 
in diesem Erlass einige Anpassungen. So wurden die Art. 8 und 9 den heuti-
gen Gegebenheiten angepasst, wonach für die Beurteilung der Werkhofmit-
arbeitenden die Abteilungsleitung Bauverwaltung zuständig sein soll. Und 
die hauptamtlichen Hauswarte durch ein vom Gemeinderat bestimmtes 
Ratsmitglied zusammen mit der Abteilungsleitung Bauverwaltung zu beurtei-
len sind. 
 
Im Anhang I zum Personalreglement wurde dahingehend ergänzt, dass 
grundsätzlich sämtliches Personal öffentlich-rechtlich angestellt wird, ausge-
nommen Aushilfspersonal. Somit wurden die einzelnen Funktionen einer je-
weiligen Gehaltsklasse zugewiesen. 
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11

n HAUSHALTKUNSTSTOFF  

VVeerrppaacckkuunnggeenn,,  FFllaasscchheenn,,  FFoolliieenn  ––  KKuunnssttssttooffff  iisstt  iimm  HHaauusshhaalltt  aallllggeeggeennwwäärr--
ttiigg..  NNaacchh  GGeebbrraauucchh  ssoollllttee  eerr  aabbeerr  nniicchhtt  eeiinnffaacchh  wweeggggeewwoorrffeenn  wweerrddeenn,,  ddaa  
vviieellee  ddeerr  MMaatteerriiaalleenn  wwiieeddeerrvveerrwweerrttbbaarr  ssiinndd..  DDiiee  GGeemmeeiinnddee  RRaappppeerrsswwiill  hhaatt  
iimm  RRaahhmmeenn  ddeess  BBeerrnneerr  PPrroojjeekkttss  uunntteerr  ddeemm  LLaabbeell  BBrriinngg  PPllaassttiicc  BBaacckk  iimm  
JJaahhrr  22002244  ttoottaall  33555500  kkgg  HHaauusshhaallttkkuunnssttssttooffff  ggeessaammmmeelltt  uunndd  ssoo  ddeemm  RRee--
ccyycclliinngg  zzuuggeeffüühhrrtt..    
 
Die Gemeinde Rapperswil ist Teil des schweizweit ersten, kantonal einheitli-
chen und national mit Bring Plastic Back kompatiblen Sammelsystem für 
Haushaltkunststoffe. Diese Berner Recyclinglösung – unterstützt von der 
AVAG Umwelt AG – startete im Mai 2023 mit 50 Gemeinden. Nach bald zwei 
Jahren kann vermeldet werden, dass aktuell in 204 Berner Gemeinden be-
reits 637’242 Personen Zugang zum Sammelsystem haben. 
 
Die Akzeptanz dieser Recyclinglösung ist erfreulich, wurden bisher 2,58 Mio. 
kostenpflichtige Sammelsäcke in den Umlauf gebracht und total 1910 Ton-
nen Kunststoff (2023: 430 Tonnen, 2024: 1476 Tonnen) retourniert. Davon 
wurden im Jahr 2024 allein in der Gemeinde Rapperswil 3550 Kilogramm 
Kunststoffe gesammelt und dem Recycling zugeführt. Dies ist eine beachtli-
che Menge und zeigt, dass sich auch das Sammeln der vermeintlich kleinen 
Haushaltsanteile lohnt. 
 
KKuunnssttssttooffff  wwiieeddeerrvveerrwweerrtteett  ssttaatttt  vveerrnniicchhtteett 
Die Kunststoffsammlung der Gemeinde Rapperswil ersetzte 2024 im stoffli-
chen Recycling 1775 kg Neumaterial, was 5325 l Erdöl einsparte. Das dar-
aus gewonnene Regranulat reicht zum Beispiel für die Herstellung von  
1387 m Kabelschutzrohren. Die nicht recyclebaren Mischkunststoffe wur-
den der Zementindustrie als Ersatzbrennstoff zugeführt und ersetzten so 
1773 kg Stein- oder Braunkohle. Gegenüber der thermischen Verwertung in 
einer Kehrichtverwertungsanlage konnten 10’047 kg CO2-Emissionen ein-
gespart werden. Diese Einsparung entspricht einer Autofahrt mit einem Mit-
telklassewagen von 77'328 km. 
 
Weitere Informationen und Kontakte sind zu finden unter 
www.sammelsack.ch 

  

n BEwandert  

Sport vermittelt pädagogische, soziale, kulturelle und auch wirtschaftliche 
Werte. Die Förderung von Sport und Bewegung ist ein Hauptziel der kanto-
nalen Strategie „Sport Kanton Bern“. In Zusammenarbeit mit dem Kanton 
und den Gemeinden soll die Bewegungsaktivität «BEwandert» im Seeland 
weitergeführt werden. 
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n SENIOREN-INFO GRS - NEWSLETTER  

Wer ist SeniorenInfo GRS? Das Team von SeniorenInfo GRS setzt sich aus 
der Altersbeauftragten, Melanie Mazenauer und je zwei Seniorenrätinnen 
und Seniorenräten der Gemeinden Grossaffoltern, Rapperswil und Schüpfen 
zusammen. Im Seniorenrat für Rapperswil engagieren sich Vreni Hofer und 
Hans Baumgartner. Die Altersbeauftragte und die Seniorenräte-/innen sind 
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meinsam organisieren sie verschiedene Aktivitäten und Veranstaltungen 
zum Thema Alter. Damit Sie laufend über die bevorstehenden Veranstaltun-
gen und wichtige Informationen 60+ informiert sind, können Sie sich auf der 
Homepage der SeniorenInfo GRS für den Newsletter anmelden. 
 
 
www.senioreninfo-grs.ch 
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n BETREUUNGSGUTSCHEINE 2025/2026 

Die Betreuungsgutscheine für die Periode 1. August 2025 bis 31. Juli 2026 
können ab sofort online unter www.kibon.ch beantragt werden. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Betreuungsgutscheine erst ab dem Folgemonat 
der Gesuchseinreichung ausgerichtet werden. 
 
Für Betreuungsgutscheine ab 1. August 2025 muss das vollstän-
dige Gesuch inkl. Beilagen bbiiss  ssppäätteesstteennss  aamm  3311..  JJuullii  22002255 bei 
der Gemeindeverwaltung Rapperswil BE eingereicht werden. 
 
 
nn  ANZEIGE - 1. AUGUST-FEIER FRAUCHWIL 

Die diesjährige offizielle 1. August-Feier der Einwohnergemeinde Rapperswil 
findet in Frauchwil statt. Die Dorfbevölkerung aus Frauchwil hat sich bereit 
erklärt, die offizielle Bundesfeier in diesem Jahr durchzuführen. Bereits an 
dieser Stelle gebührt den Organisatoren ein herzliches Dankeschön. Im 
nächsten „Der Rapperswiler“ informieren wir Sie über das detaillierte Pro-
gramm. 
 
 
n “BAGGER DRAMA“ VON PIET BAUMGARTNER  

Seit dem Tod der Tochter ist nichts mehr, wie es war. Darüber gesprochen 
wird jedoch nicht, und der Betrieb der Familie verlangt volle Aufmerksamkeit: 
Bagger vermieten, verkaufen, reparieren. Der Vater vergräbt sich in Arbeit 
und sucht Trost bei einer neuen Frau, die Mutter hält an der Vergangenheit 
fest, der Sohn träumt von einem Leben weit weg von der ländlichen Existenz. 
Alle ringen mit ihrem Schmerz, aber niemand findet die richtigen Worte. 
 
«Bagger Drama» gewann am Film Festival San Sebastian den mit 50'000 
Euro dotierten Preis des Wettbewerbs der «Nuevos Directores».  
 
Der Film von Regisseur, Piet Baumgartner, welcher in Dieterswil aufgewach-
sen ist, wird ab Mai 2025 in den Schweizer Kinos gezeigt (siehe auch das 
Inserat auf Seite 41). 
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n REGIONALER SOZIALDIENST SCHÜPFEN  

IInnffoorrmmaattiioonn  zzuumm  PPrroojjeekktt  „„PPeerrssppeekkttiivvee  RRSSDD  SScchhüüppffeenn““  
Die Gemeinden Schüpfen, Grossaffoltern, Radelfingen, Rapperswil und See-
dorf arbeiten in den Aufgaben der Sozialhilfe und dem Kindes- und Erwach-
senenschutz seit Anfang der 1990-er Jahre zusammen. 
Diese Zusammenarbeit ist seit dem Jahr 2015 im Gemeindeverband Regio-
naler Sozialdienst Schüpfen (RSD Schüpfen) mit Sitz in Schüpfen organisiert. 
Die Gemeinde Seedorf hat Ende 2024 ihren Austritt aus dem Gemeindever-
band RSD Schüpfen per Ende 2026 bekannt gegeben. Dieser Austritt hat 
verschiedene Auswirkungen auf den Verband und die verbleibenden Ge-
meinden. Aufgrund des Entscheids der Gemeinde Seedorf hat der Vorstand 
des RSD Schüpfen die Berner Fachhochschule beauftragt, die Zukunft des 
RSD Schüpfen und die damit verbundenen Aufgaben im Sozialwesen zu ana-
lysieren. Dabei sollen auch konkrete Vorschläge für die zukünftige Ausrich-
tung des heutigen Verbandes bzw. der Verbandsgemeinden gemacht wer-
den. 
Die Gemeinderatsmitglieder der beteiligten Gemeinden im Vorstand des 
RSD Schüpfen arbeiten aktiv im Projekt mit. Die Ergebnisse der Analyse und 
mögliche Zukunftsszenarien liegen bis Ende 2025 vor. Die Rapperswilerin-
nen und Rapperswiler werden zum gegebenen Zeitpunkt über die Analyseer-
gebnisse und das weitere Vorgehen informiert. 
 
 
n   BEGLAUBIGUNG VON UNTERSCHRIFTEN   

Für die Beglaubigung von Unterschriften und Kopien ist im Kanton Bern ein-
zig eine bernische Notarin oder ein bernischer Notar zuständig (Art. 20, Abs. 
1 Notariatsgesetz i.V.m Art. 62 und 63 Notariatsverordnung). 
 
Die Gemeinden haben im Kanton Bern kkeeiinnee Beglaubigungskompetenz. Sie 
dürfen lediglich die Personalien und den Wohnsitz der Einwohnerinnen und 
Einwohner bestätigen. 
 
 
n STEUERERKLÄRUNG AUSGEFÜLLT? 

Haben Sie Ihre Steuererklärung ausgefüllt und beim Steuerbüro Rapperswil 
abgegeben? Falls nicht, bitten wir Sie dies in den nächsten Tagen zu erledi-
gen oder eine Fristverlängerung bei der Steuerverwaltung einzureichen, da-
mit keine Mahngebühren fällig werden. Besten Dank für Ihre Mitarbeit. 
 
 

n BETREUUNGSGUTSCHEINE 2025/2026 

Die Betreuungsgutscheine für die Periode 1. August 2025 bis 31. Juli 2026 
können ab sofort online unter www.kibon.ch beantragt werden. 
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der Gesuchseinreichung ausgerichtet werden. 
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findet in Frauchwil statt. Die Dorfbevölkerung aus Frauchwil hat sich bereit 
erklärt, die offizielle Bundesfeier in diesem Jahr durchzuführen. Bereits an 
dieser Stelle gebührt den Organisatoren ein herzliches Dankeschön. Im 
nächsten „Der Rapperswiler“ informieren wir Sie über das detaillierte Pro-
gramm. 
 
 
n “BAGGER DRAMA“ VON PIET BAUMGARTNER  

Seit dem Tod der Tochter ist nichts mehr, wie es war. Darüber gesprochen 
wird jedoch nicht, und der Betrieb der Familie verlangt volle Aufmerksamkeit: 
Bagger vermieten, verkaufen, reparieren. Der Vater vergräbt sich in Arbeit 
und sucht Trost bei einer neuen Frau, die Mutter hält an der Vergangenheit 
fest, der Sohn träumt von einem Leben weit weg von der ländlichen Existenz. 
Alle ringen mit ihrem Schmerz, aber niemand findet die richtigen Worte. 
 
«Bagger Drama» gewann am Film Festival San Sebastian den mit 50'000 
Euro dotierten Preis des Wettbewerbs der «Nuevos Directores».  
 
Der Film von Regisseur, Piet Baumgartner, welcher in Dieterswil aufgewach-
sen ist, wird ab Mai 2025 in den Schweizer Kinos gezeigt (siehe auch das 
Inserat auf Seite 41). 
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nn  ASIATISCHE HORNISSE   

Die Asiatische Hornisse ist eine invasive Art und bedroht unsere Honigbie-
nen. Das Insekt baut seine Primärnester geschützt in der Nähe von Häusern 
und die Sekundärnester hoch oben in Baumkronen. Asiatische Hornissen ja-
gen Insekten wie Bienen, um ihre Larven zu ernähren. Sie sind am dunklen 
Hinterleib (mit feinen gelben Streifen) und den gelben Beinenden zu erken-
nen. Um die Ausbreitung des Schädlings einzudämmen, ist das Vernichten 
ihrer Nester die wirksamste Methode. 
Im letzten Jahr wurden im Kanton Bern rund 300 Sichtungen der Asiatischen 
Hornisse bestätigt und es konnten rund 50 Nester entfernt werden. Um die 
Ausbreitung dieser Art so gut wie möglich zu verlangsamen ist der Kanton 
weiterhin auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. 
 

 
Melden Sie Verdachtsfälle unter 

www.asiatischehornisse.ch 
 
 
 
 
 
 

 
 
nn   WESPENNESTER UND BIENENSCHWÄRME  

Wespen sind sehr nützlich. Ihre Nester sollten nicht entfernt werden, wenn 
es keine wirkliche Gefahr darstellt, etwa in einem Baum oder weit weg von 
Fenstern am Dach. Die Nützlinge sind spätestens mit den ersten kühlen 
Herbsttagen verschwunden und Sie können dann das Nest sorglos entfer-
nen. 
Nur wenn Kleinkinder oder Allergiker unmittelbar bedroht sind, besteht 
Handlungsbedarf und Sie sollten einen Kammerjäger mit der fachgerechten 
Beseitigung der Wespennester beauftragen. 
 
Bei Bienenschwärmen melden Sie sich bitte bei der Gemeindeverwaltung 
Rapperswil. Wir teilen Ihnen gerne die Kontaktdaten der lokalen Imker mit, 
welche das Bienenvolk einfangen und an einen neuen Standort bringen. 
Tel. 031 879 77 77, E-Mail: gemeinde@rapperswil-be.ch 
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nn  GEMEINDEVERWALTUNG GESCHLOSSEN 

Die GGeemmeeiinnddeevveerrwwaallttuunngg  RRaappppeerrsswwiill  BBEE bleibt über Auffahrt und Pfings-
ten wie folgt ggeesscchhlloosssseenn: 
 
AAuuffffaahhrrtt::  
Mittwoch, 28. Mai 2025  aabb  1166..0000  UUhhrr  
Donnerstag, 29. Mai 2025,  ggaannzzeerr  TTaagg  
Freitag, 30. Mai 2025,  ggaannzzeerr  TTaagg  
 
PPffiinnggsstteenn::  
Montag, 9. Juni 2025,  ggaannzzeerr  TTaagg  
 
Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme. 
 
 
nn  WIR GRATULIEREN   

ZZuumm  8800..  GGeebbuurrttssttaagg  
15.06.2025 Hejda Helena, Rapperswil 
 
ZZuumm  8855..  GGeebbuurrttssttaagg  
14.07.2025 Jost Sonja, Tertianum Lyssbachpark 
 
ZZuumm  9900..  GGeebbuurrttssttaagg  
09.07.2025 Ulmann Otto, Rapperswil 
 
ZZuumm  9955..  GGeebbuurrttssttaagg  
16.06.2025 Nussbaum Hans, Rapperswil 
 
ZZuumm  9977..  GGeebbuurrttssttaagg  
01.07.2025 Käch-Räz Hedwig, Rapperswil 
 
ZZuumm  9988..  GGeebbuurrttssttaagg  
01.07.2025 Rohrer-Halder Sophie, Seniorenzentrum Schüpfen 
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nn  KEHRICHTPLÄTZE   

Im Moment erhalten wir vermehrt Reklamationen, weil wilde Tiere Kehricht-
säcke aufreissen und die Kehrichtplätze am Abfuhrtag verwüstet sind. Wir 
bitten Sie, die Kehrichtsäcke nach Möglichkeit erst am frühen Morgen des 
Abfuhrtages oder frühestens am Vorabend der Abfuhr bereitzustellen. 
 
Wir danken für Ihre Mithilfe, die Kehrichtplätze sauber zu halten. 
 
 
nn  BIODIVERSITÄT UND KLIMASCHUTZ 

Zur Förderung der Biodiversität und ei-
ner positiven Klimawirkung können Sie 
als Gartenbesitzer/in viel bewirken. Zum 
Beispiel durch das Bewirtschaften von 
Gemüse, durch das Setzen einer Garten-
hecke oder einfach nur durch das Besit-
zen von Rasen, welcher nicht gedüngt 
oder chemisch behandelt wird.  
 
Wenn Sie sich mehr für das Thema Biodiversität und Klimaschutz 
interessieren, können Sie sich auf der Website des Bundesamtes 
für Umwelt (BAFU) www.bafu.admin.ch informieren und einen Leit-
faden mit einfachen und wirksamen Massnahmen herunterladen. 
 
 
nn  GEMEINDERATSWAHLEN 2025   

Der Gemeinderat hat den Termin für die Gemeinderatswahlen für die Legis-
latur 2026 - 2029 auf SSoonnnnttaagg,,  2266..  OOkkttoobbeerr  22002255,, festgesetzt. Interes-
sierte können sich unverbindlich bei den Ortsparteien, beim Gemeinderat 
oder der Gemeindeverwaltung für weitere Auskünfte melden. 
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nn   ZURÜCKSCHNEIDEN VON BÄUMEN, HECKEN 

UND STRÄUCHERN   
Anpflanzungen entlang von Strassen müssen regelmässig zurückgeschnit-
ten werden und es sind mindestens folgende Vorschriften einzuhalten: 
 
• Abstände: 

Zum Fahrbahn-Rand: mind. 50 cm 
Luftraum über Strassen: 4.5 m 
Luftraum über Geh- und Radwege: 2.5 m 

• An unübersichtlichen Strassenstellen, insbesondere bei Einmündun-
gen, ist ein Sichtwinkel von 45 Grad, bei einer Maximalhöhe von 60 cm, 
freizuhalten. 

• Landwirtschaftliche Kulturen bitte mit genügend grossem Abstand zur 
Fahrbahn anpflanzen resp. frühzeitig mähen. 

 
Strassenanstösser haben Bepflanzungen auf das vorgeschriebene Licht-
mass zurückzuschneiden. Bei Missachtung und erfolgloser einmaliger Erin-
nerung, werden die Arbeiten auf Kosten des Pflichtigen ausgeführt. 
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• Anmeldung des Anspruchs auf Familienzulagen im Gewerbe 
und in der Landwirtschaft 

• Was ist unter „Ausbildung“ zu verstehen? 
• Besondere Bestimmungen für Nichterwerbstätige und Arbeit-

nehmende ohne AHV-beitragspflichtigen Arbeitgeber 
• Familienzulagen bei Teilzeitarbeit 
• Zahlung von Familienzulagen ins Ausland 
• Meldepflichten, Nachforderungen, Rückerstattung, Verjäh-

rung usw. 
 
HHiinnwweeiiss    
Arbeitnehmende erkundigen sich bei ihrem Arbeitgeber, bei welcher 
Familienausgleichskasse ihr Betrieb angeschlossen ist. 
 
WWeeiitteerree  AAuusskküünnffttee  
www.akbern.ch oder bei den AHV-Zweigstellen 
 
 
n TAGESSCHULE RAPPERSWIL BE 

Seit dem Schuljahr 2024/25 wird neben den Mittagstischangeboten zusätz-
lich am Dienstag und Donnerstag nachmittags, von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr 
in der Schulanlage Rapperswil eine Nachmittagsbetreuung für Kinder ab 
dem Kindergarten bis und mit 6. Klasse angeboten. 
 

 
 

SStteelllleennaauusssscchhrreeiibbuunngg  
 
Für die Ergänzung des Betreuungsteams suchen wir nach Vereinbarung eine 
BBeettrreeuuuunnggssppeerrssoonn  mmiitt  ppääddaaggooggiisscchheerr  ooddeerr  ssoozziiaallppääddaaggooggiisscchheerr  AAuussbbiill--
dduunngg  für die Mittags- und/oder Nachmittagsbetreuung ab 15.15 Uhr am 
Montag, Dienstag und Donnerstag. 
 
Arbeiten Sie gerne mit Kindern, sind Sie teamfähig und kreativ? So melden 
Sie sich unverbindlich bei Doris Werder, der Präsidentin der Primarschulkom-
mission, Telefon 079 645 82 34 oder bei Patric Pfister, dem Tagesschullei-
ter der Primarstufe, Telefon 078 746 60 60. Die Entschädigung erfolgt nach 
dem Personalreglement der Einwohnergemeinde Rapperswil BE. 
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nn  INFORMATIONEN DER AUSGLEICHSKASSE 

FFaammiilliieennzzuullaaggeenn  iimm  KKaannttoonn  BBeerrnn  
 
FFaammiilliieennzzuullaaggeenn  iimm  GGeewweerrbbee    
49 Familienausgleichskassen (Stand 1.1.2025) richten im Kanton 
Bern Familienzulagen an Arbeitnehmende und Selbständigerwer-
bende aus. Für Nichterwerbstätige sowie Arbeitnehmende ohne AHV-
beitragspflichtigen Arbeitgeber (ANOBAG) ist ausschliesslich die Fa-
milienausgleichskasse des Kantons Bern zuständig.  
Diese Familienausgleichskassen müssen folgende Mindestleistun-
gen erbringen: 

• 250 Franken Kinderzulage pro Monat für jedes Kind vom Ge-
burtsmonat an bis zum Monat, in welchem das 16. Altersjahr 
vollendet wird.  

• 310 Franken Ausbildungszulage pro Monat für jedes Kind 
nach dem 16. Altersjahr (bzw. nach dem 15. Altersjahr, wenn 
bereits eine nachobligatorische Ausbildung besucht wird) bis 
zum Abschluss der Ausbildung, längstens jedoch bis zum Mo-
nat, in dem das 25. Altersjahr vollendet wird. 

 
FFaammiilliieennzzuullaaggeenn  iinn  ddeerr  LLaannddwwiirrttsscchhaafftt    
Die Ausgleichskasse des Kantons Bern (AKB) richtet im Auftrag des 
Bundes folgende Familienzulagen an selbständigerwerbende Land-
wirte, deren mitarbeitenden Familienmitglieder sowie an landwirt-
schaftliche Arbeitnehmende aus: 

• Im Talgebiet: CHF 215.00 pro Monat für Kinder bis 16 Jahre 
CHF 268.00 pro Monat für Kinder ab 16 Jahre 

• Im Berggebiet: CHF 235.00 pro Monat für Kinder bis 16 Jahre 
CHF 288.00 pro Monat für Kinder ab 16 Jahre 

 
Auf der Internetseite www.akbern.ch finden Sie in der Rubrik „Famili-
enzulagen“ alle notwendigen Informationen zur Familienzulagenord-
nung im Kanton Bern, wie beispielsweise: 

• Für welche Kinder besteht ein Anspruch auf Familienzulagen? 
• Welche Personen haben Anspruch auf Familienzulagen? 
• Welcher Elternteil kann den Antrag stellen? 
• Was heisst „Differenzzahlung?“ 

• Anmeldung des Anspruchs auf Familienzulagen im Gewerbe 
und in der Landwirtschaft 

• Was ist unter „Ausbildung“ zu verstehen? 
• Besondere Bestimmungen für Nichterwerbstätige und Arbeit-

nehmende ohne AHV-beitragspflichtigen Arbeitgeber 
• Familienzulagen bei Teilzeitarbeit 
• Zahlung von Familienzulagen ins Ausland 
• Meldepflichten, Nachforderungen, Rückerstattung, Verjäh-

rung usw. 
 
HHiinnwweeiiss    
Arbeitnehmende erkundigen sich bei ihrem Arbeitgeber, bei welcher 
Familienausgleichskasse ihr Betrieb angeschlossen ist. 
 
WWeeiitteerree  AAuusskküünnffttee  
www.akbern.ch oder bei den AHV-Zweigstellen 
 
 
n TAGESSCHULE RAPPERSWIL BE 

Seit dem Schuljahr 2024/25 wird neben den Mittagstischangeboten zusätz-
lich am Dienstag und Donnerstag nachmittags, von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr 
in der Schulanlage Rapperswil eine Nachmittagsbetreuung für Kinder ab 
dem Kindergarten bis und mit 6. Klasse angeboten. 
 

 
 

SStteelllleennaauusssscchhrreeiibbuunngg  
 
Für die Ergänzung des Betreuungsteams suchen wir nach Vereinbarung eine 
BBeettrreeuuuunnggssppeerrssoonn  mmiitt  ppääddaaggooggiisscchheerr  ooddeerr  ssoozziiaallppääddaaggooggiisscchheerr  AAuussbbiill--
dduunngg  für die Mittags- und/oder Nachmittagsbetreuung ab 15.15 Uhr am 
Montag, Dienstag und Donnerstag. 
 
Arbeiten Sie gerne mit Kindern, sind Sie teamfähig und kreativ? So melden 
Sie sich unverbindlich bei Doris Werder, der Präsidentin der Primarschulkom-
mission, Telefon 079 645 82 34 oder bei Patric Pfister, dem Tagesschullei-
ter der Primarstufe, Telefon 078 746 60 60. Die Entschädigung erfolgt nach 
dem Personalreglement der Einwohnergemeinde Rapperswil BE. 
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Agenda 60+                                                                          
Mai– Juli 2025  

 

Es ist uns ein Anliegen die vielen tollen Angebote für Senioren-/ Seniorinnen in den Gemeinden 
für Sie publik zu machen. Haben auch Sie-/ Ihr Verein ein Angebot speziell für Senioren-/Innen, 
so dürfen Sie sich gerne bei mir melden, so dass auch Ihr Angebot in der Agenda 60+ publiziert 
werden kann.  

Bei Fragen melden Sie sich ungeniert bei mir. Ich bin gerne für Sie da. 
 
Melanie Mazenauer, Altersbeauftragte 
melanie.mazenauer@senioreninfo-grs.ch 
Tel. 076 202 04 69  

 

19. Juni  

Plusminus70 
Nachmittag 

 
 
 
 

 
08. Juli    

Waldhütte 
Bürglen 

Plusminus70 
Nachmittag 

 
 
 

 

BBaauummsscchhuullee  DDääpppp  iinn  MMüünnssiinnggeenn  

Treffpunkt 13:30Uhr beim Kirchgemeindehaus Rapperswil 
oder dem Gemeindeplatz Wengi. Wir bilden 
Fahrgemeinschaften. 

Weitere Informationen-/ Anmeldung bis 16. Juni:                                                                               
Ruth Burri 031 879 14 49/ Ruth Gilomen 031 879 16 76 
www.kirche-rapperswil-be.ch oder im «reformiert» 

                           

ZZäämmee  ggaahh  bbrräättllee  

Treffpunkt: 10:30 Uhr Kirchgemeindehaus Rapperswil oder 
beim Gemeindeplatz Wengi. Wir bilden 
Fahrgemeinschaften.  

Teilnahme mit Rollstuhl-/ Rollator ist möglich.                      
Kosten 10.-  

Anmeldung bis 25. Juni:                                                                        
Sekretariat Kirche Schüpfen, Verena Bressan, 
kontakt.sekretariat@kirche-schuepfen.ch,                               
079 508 27 60. Bitte Adresse, Telefonnummer, Einsteigeort 
und Hilfsmittel (Rollator, Rollstuhl) angeben.  

 

22. Mai              
26. Juni                       
31. Juli  

Donnerstag 

 

OOffffeenneerr  MMiittttaaggssttiisscchh                                      
12:00Uhr, Pfarrstöckli, Wengi                                                    
weitere Informationen-/ Anmeldung bis jeweils am Montag 
vorher bei Brigitte Antener 079 250 25 93                                                      
www.kg-wengi.ch,  oder im «reformiert» 
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Agenda 60+                                                                          
Mai– Juli 2025  

 

Bleiben Sie informiert und melden Sie sich für unseren  
NEWSLETTER an!  Jetzt QR-Code scannen und anmelden!  

                                            SSeenniioorreenn  VVeellooggrruuppppee                                                                                                                                      
Die aktuellen Daten sind auf unserer Homepage 
www.senioreninfo-grs.ch aufgeschaltet.   

 

24. Mai       
Rapperswil  

 

28. Juni            
Schüpfen 

LLeettzzttee  HHiillffee  KKuurrss                                                                      
10:00 – 16:00Uhr                                                                  
Der Kurs «Letzte Hilfe» vermittelt Interessierten das 
Einmaleins der Sterbebegleitung. Thema ist das Umsorgen 
von schwer erkrankten und sterbenden Menschen am 
Lebensende.  

Details siehe unter: www.senioreninfo-grs.ch und siehe 
zusätzlich den Flyer in dieser Gemeindeblattausgabe.   

 

5. Juni 
Donnerstag  

EE--BBiikkee  SSiicchheerrhheeiittsskkuurrss                                                                                                            
1. Gruppe: 08:30 – 12:00Uhr 2. Gruppe: 13:30 – 16:30Uhr 
Werkhofareal Schüpfen                                                                           
E-Bike Fahren sollte gelernt sein. Tipps und Tricks von 
einem Experten zum sicheren E-Bike fahren im Alltag.  

Infos: Die Teilnehmeranzahl ist beschränkt.                             
Anmeldung/ Infos unter: www.senioreninfo-grs.ch   

 

SSeenniioorreenn--//iinnnneenn  
aallss  HHeellffeennddee  

GESUCHT 

 

 

FFüürr  ddaass  FFaammiilliieennkkaaffii,,  FFaammiilliieennzzeennttrruumm  iinn  SScchhüüppffeenn    

Helfen Sie mit als Freiwillige! Jeweils Dienstags, 
Donnerstags oder Freitags von 09:00 – 11:00Uhr   

Kontakt/ Informationen:                                          
www.familienzentrum-schuepfen.ch,                             
info@familienzentrum-schuepfen.ch, Tel. 076 202 04 69   
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Wir freuen uns auf deine Teilnahme
Altersbeauftragte und Seniorenrat Grossaffoltern, Rapperswil, Schüpfen 

 

Kursleitung
Michael Stooss,  BFU-certified E-Bike-Instructor, Erfahrener, ehemaliger
Verkehrspolizist Kantonspolizei Bern, www.ebike-fahrkurse.ch

Kursinhalt
Der Kurs besteht aus drei Teilen; Theorie, Geschicklichkeit, Praxisteil 
Details siehe Homepage www.senioreninfo-grs.ch 

Kosten
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt auf 10 Personen/ Gruppe
Kosten pro Person: 30.- inkl. Znüni-/ Zvieri
Mittagessen vor-/ nach dem Kurs möglich +  10.-

Anmeldung 
Anmeldung bis spätestens am 24. Mai 2025 via Homepage
 www.senioreninfo-grs.ch oder via Mail kontakt@senioreninfo-grs.ch 
Die Anmeldung ist verbindlich. 
Verschiebedatum bei schlechtem Wetter: 06. Juni 2025

Versicherung: Die Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. 

Sicherheits-

Fahrkurs 

Donnerstag, 5. Juni 2025 
1. Gruppe (08:30-11:30) 2. Gruppe (13:30- 16:30Uhr)
Werkhofareal, Schüpfen 

E-BIKE 
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Das Einmaleins der Sterbebegleitung
Thema ist das Umsorgen von schwer erkrankten und sterbenden
Menschen am Lebensende: Der Kurs vermittelt Basiswissen und steht
allen interessierten Erwachsenen offen. Ursprünglich entwickelt in
Deutschland, wird er seit einiger Zeit auch in der Schweiz angeboten,
koordiniert von den Reformierten Kirchen (www.letztehilfe.ch).

Mitbringen:
Je nachdem das Mittags-Picknick. Kaffee und Kuchen sind vorhanden.
Wer will, kann für 15.- Franken ein Mittagsmenu bestellen, bitte bei der
Anmeldung vermerken.

Anmelden:
Sie können den Kurs in Schüpfen oder Rapperswil besuchen. Anmeldung
über www.senioreninfo-grs.ch oder bei der Altersbeauftragten Melanie
Mazenauer, melanie.mazenauer@senioreninfo-grs.ch, 076 202 04 69,
Platzzahl begrenzt.

Kosten:
Der Kurs wird finanziert und angeboten vom Seniorenrat und den
Kleeblatt-Kirchgemeinden Grossaffoltern, Schüpfen und Rapperswil-Wengi.

Daten:
Samstag, 24. Mai 2025, 10-16 Uhr im KGH Rapperswil.
Anmelden bis 20. Mai

Samstag, 28. Juni 2025, 10-16 Uhr in der Hofmatt in Schüpfen.
Anmelden bis 14. Juni.

Kurs «Letzte Hilfe»
Samstag, 24. Mai oder 28. Juni 2025, 10-16 Uhr
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Rappsi radelt

Entdecke die Umgebung mit deinem
Fahrrad oder E-Bike!

Rapperswil BE

Samstag,
13. September 2025

Dauer: ca. 1.5h; 30km

Treffpunkt: 09.00 Uhr, 
Werkhof Rapperswil BE

Nach der Radtour steht beim Werkhof ein kleines Apéro bereit

24
› Die Aktivitäten sind für alle zugänglich

› Am Samstagvormittag, ca. 2 h

Alle Daten und Informa-
tionen finden Sie unter:
be.ch/bewandert

Rapperswil BE

TTrreeffffppuunnkktt::  0099..0000  UUhhrr,
Werkhof Rapperswil 

Amt für Bevölkerungsschutz, 
Sport und Militär (BSM) 
Kompetenzzentrum Sport 
Papiermühlestrasse 17v 
3000 Bern 22
Tel. +41 31 636 06 00 
Mail: sport.bsm@be.ch

Samstag 
17. Mai 2025

BEwandert durch 
die Region
Entdecke zu Fuss die verschiedenen Regionen 
des Kantons Bern



Für die nächste Legislatur, ab 01.01.2026, sucht die
Einwohnergemeinde Rapperswil BE 

> motivierte
> innovative

> engagierte

> gemeinschaftsorientierte

Persönlichkeiten, die gerne bei der Gestaltung der Zukunft
der Gemeinde Rapperswil BE als Gemeinderats- oder

Kommissionsmitglied mithelfen.

Gemeinderats- und
Kommissionsmitglieder gesucht

WIR SUCHEN

GENAU

SIE!

Interessiert?
Dann melden Sie sich bei uns!

031 879 77 77

gemeinde@rapperswil-be.ch

Hauptstrasse 29, 3255 Rapperswil BE

Gemeindeverwaltung Rapperswil Gemeindepräsidentin Jolanda Streun

079 334 52 59

jolanda.streun@rapperswil-be.ch

oder direkt bei einer unserer Parteien
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Schulanlage Rapperswil BE

Weitere Informationen
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13. Mai, Treffpunkt 13.30 Uhr bei der Kirche Wengi, 
Auskunft bei Fritz Schmutz, 032 389 16 72

Wandergruppe

21. Mai/18. Juni, 14-16 Uhr b. d. Kirche Rapperswil, für 
Kinder bis zur 2. Kl., im Vorschulalter mit Begleitperson

Spielplatz-Treff

Abenteuer im Wald
9. Mai,14–17 Uhr, Start beim KGH Rapperswil, grosser 
Kindergarten bis 4. Klasse, Anm. bis am Vortag

Gottesdienst mit Taufen
11. Mai, 9.30 Uhr in der Kirche Wengi mit Pfrn. Lilian 
Fankhauser, Akkordeonist Matjaz Placet und Kirchenkafi
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Mediathek Bibliothek Rapperswil BE Homepage: mediathek-rapperswil-be.ch 
Stollen 39, 3255 Rapperswil 031 879 28 98 (nur während den Öffnungszeiten) 

 
 

Öffnungszeiten: Dienstag & Donnerstag 9.00 - 11.00 Uhr, Mittwoch 16.00 - 20.00 Uhr 
  
  

 
 
 

MITTWOCH, 21. MAI 2025 

15:15 – 15:45 UHR 

IN DER BIBLIOTHEK MEDIATHEK 
(EINGANG IM FOYER DES SCHULHAUSES) 

FÜR KINDER AB KINDERGARTEN BIS 
UND MIT 6. KLASSE 

 
Unter www.schweizervorlesetag.ch findest du viele weitere 

Infos. Insbesondere weshalb Vorlesen wichtig ist! 
 

Wir freuen uns sehr auf dich! 
Dein Biblio-Team 

 

Zum Vormerken: 
Mi., 10. September 2025, abends 
Lesung mit Flurin Jecker 
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24. Mai, 14-17 Uhr mit Festwirtschaft und Alphornmusik, 
Rundgänge: 14.30/15.30/16.30 Uhr

Offene Tür Pfrundscheune Wengi

29. Mai, 9.30 Uhr in der Kirche Rapperswil
8. Juni, 9.30 Uhr in der Kirche Wengi

Konfirmationsgottesdienste

26. Mai, 19.30 Uhr im Kirchgemeindehaus Rapperswil:
Informiert sein, mitreden, Zukunft gestalten; mit Apéro

Kirchgemeindeversammlung

24. Mai, 10-16 Uhr KGH Rapp.: Das Einmaleins der 
Sterbebegleitung, Anm. bis 20.5. an senioreninfo-grs.ch

Kurs «Letzte Hilfe»

Jazzgottesdienst zu Auffahrt
29. Mai, 19 Uhr Kirche Wengi: Org. E. Zimmermann, E. Willi, 
Schlagzeug,  J. Simon, Saxophon, und Pfr. R. Klopfenstein
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Fyrabe-Chilche: die Atempause
am Mittwochabend, 21. Mai, 19 Uhr i. d. Kirche Rapperswil, 
mit  Pfr. Rolf Klopfenstein & Helen Zita Schlatter, Akkordeon

22. Mai, 9.30-10 Uhr im KGH Rapperswil
Für Kinder im Vorschulalter und ihre Begleitpersonen

Kindersingen

22.5/26.6./31.7., 12 Uhr im Pfarrstöckli Wengi, Erw. Fr. 12.-, 
Ki Fr. 8.-. Anm. bis Montag vorher bei Brigitte Antener 

Offener Mittagstisch

Lange Nacht der Kirchen: Kino!
23. Mai/Kirche Schüpfen: 18h Petersson & Findus, 20h Film-
musik live, 20.30h Lichter der Grossstadt/Charlie Chaplin

23. Mai/13. Juni/4. Juli
Jeweils freitags 8.45–9.30 Uhr in der Kirche Rapperswil

Kraft der Stille
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Fyrabe-Chilche im Offenen Garten
18. Juni, 19 Uhr im Klecker 8 in Rapperswil, bei Schlecht-
wetter in der Kirche, Info ab 12 Uhr: 076 211 76 07 

19. Juni, 13.30 Uhr Parkplatz KGH Rapperswil, Besuch 
Gartencenter & Bistro in Münsingen, Anm. bis 16.6.

plusminus70: Baumschule Däpp 

Gottesdienst mit Taufe
6. Juli, 9.30 Uhr in der Kirche Wengi, mit Pfrn. Rahel Hofer, 
Organistin Linda Rickli und Kirchenkafi

7.–10. Juli, 9-17 Uhr im KGH Rapperswil, Anm. bis 30.5. 
auf kirche-rapperswil-be.ch, Infos: Karin Christinat

Plauschtage Sommerferien

8. Juli, 10.30 Uhr Waldhütte Bürglen, Anm. bis 25.6. ans 
Sekretariat KG Schüpfen, Infos: Pfrn. S. Leuenberger

«Zäme gah brätle» plusminus70

33
KiJuKi: Spieleabend
7. Juni, 18–20 Uhr im Pfarrstöckli Wengi, ab 2. Kl. 
Anm. an L.eonie Jeanmaire oder Angela Junker

Friedensgebet
13. Juni/11. Juli, 19-19.40 Uhr in der Kirche 
Rapperswil: Dank und Anliegen himmelwärts schicken 

Gottesdienst zu Pfingsten
8. Juni, 9.30 Uhr in der Kirche Rapperswil, mit Pfr. Rolf 
Klopfenstein, Akkordeonist Matjaz Placet und Abendmahl

Sommer-KiKi
14. Juni, 14-16 Uhr im Pfarrstöckli Wengi
Spiel- und Bastelnachmittag, Anm. bei M. Jeanmaire

Pétanque-Abend
5. Juni, 19 Uhr bei der Kirche Rapperswil, für alle 
Generationen und mit Spielanleitung von Beat Bieri
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Muttertag 
Fischessen + 
Hornussen für Jedermann 
 

Im Zelt auf dem Hornusserplatz 
in Wierezwil 
 

Samstag, 10. Mai 2025 
Ab 11.30 Uhr bis 21.00 Uhr 
 

Sonntag, 11. Mai 2025 
Ab 10.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr 
 

Vom Grill: Hamburger + Bratwurst 
 

Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch 
 

Hornussergesellschaft 
Frauchwil-Zimlisberg 
 

www.hornusser-frauchwil.ch 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Bitte beachten Sie, dass Sammlungen, welche durch das Jahr von diversen
Samariter-Organisationen in Ihrem Briefkasten landen, NICHT unserem

Verein zugute kommen.

Unsere offizielle Sammlung findet jeweils im Spätsommer statt und ist klar
mit „Samariterverein Rapperswil BE“ gekennzeichnet.

Wenn Sie unseren Verein direkt unterstützen möchten, freuen wir uns, sei es
als Aktiv- oder Passivmitglied oder mit einer Spende.

Wichtige Informationen zu Samariter-Sammlungen

 Kontaktieren Sie uns gerne: 
 praesidium@samariter-rapperswil-be.ch 
 Telefon Präsident Michael Thaler: 079 208 07 60

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Ihr Samariterverein Rapperswil BE
www.samariter-rapperswil-be.ch
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Kita Sunneschyn            Ort der Geborgenheit 
 
     Lätti – Quartier (bei Autobahnauffahrt) 

- Idyllische Lage im Grünen 
- Ruhiges Wohnquartier mit Spielplatz  
- Helle, grosse Räumlichkeiten, die kreativ für Kinderbedürfnisse  

umgebaut & gestaltet wurden 
- 1 Baby-Gruppe und 1 gemischte Gruppe ab 1 ½ - J. bis Schuleintritt 
 

                                  Freie Plätze !  
 

     Was uns ausmacht 

- Ort der Geborgenheit: Unser Ziel ist es, dass die Kinder sich  
geborgen, geliebt und sicher fühlen.  

- Annahme: Jedes Kind ist willkommen! 
- Förderung: «Hilf mir, es selbst zu tun»: wir begleiten, leiten an,  

lassen ausprobieren, geben Impulse, unterstützen und ermutigen…  
- Familiär: konstantes Team und hoher Betreuungsschlüssel  
- Vertrauensvoll: offene Elternzusammenarbeit 
- Professionell: Ausbildungsbetrieb und geschulte Fachpersonen 
-  

 Kontakt:  Kita Sunneschyn Lätti, Eichholzweg 95, 3053 Lätti 
                      laetti@kita-sunneschyn.ch   /   Tel. 031 822 60 70 
                      www.kita-sunneschyn.ch 
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26. Juni 2025 18: 30 Uhr 
Treffpunkt:
Parkplatz Schulhaus
Rapperswil BE

Erlebnis-Spaziergang 
mit Bräteln Erste Hilfehautnah erleben!

Ohne Anmeldung
Mehr Infos:

Jede/r kann

helfen!

Wir freuen uns auf dich!
Samariterverein Rapperswil BE

www.samariter-rapperswil-be.ch

Das erwartet dich:
Einblick in reale Erste-Hilfe-Szenarien.
Einen Abend voller Spannung, Gemeinschaft und guter
Gespräche am Lagerfeuer.

Bei Fragen:
Präsident Michael Thaler
Tel. 079 208 07 60

Für wen:
Für alle, die Erste Hilfe einmal hautnah erleben und sich in
Notfallsituationen sicherer fühlen wollen.

Mitbringen:
Wir organisieren alles, du musst nur gute Laune mitbringen.
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WIR WOLLEN 
GENAU DICH 

HELFEN
ERLEBEN
LERNEN

PLAUSCH
AKTIVITÄTEN
NOTFALL

Samariterverein Rapperswil BE

WIR HABEN 
NOCH KOSTENLOSE 

PLÄTZE FREI

Komm zu uns in den Samariterverein
Rapperswil BE und wachse als lokaler
Superheld über dich hinaus.

Präsident Michael Thaler
Tel. 079 208 07 60

Melde dich jetzt an:

Wir freuen uns auf Dich!
www.samariter-rapperswil-be.ch
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  Unser Waldhaus 
 
    Das idyllisch gelegene Waldhaus können Sie für Ihren      
    Anlass mieten. 
    Es bietet Platz für ca. 30 Personen. 
    Seit Frühjahr 2024 ist es am Stromnetz angeschlossen und 
    der neu gestaltete Innenraum lädt zum gemütlichen 
    Verweilen ein. 
     
    Die Miete beträgt Fr. 130.00 pro Tag. 
 
    Reservationen nimmt gerne entgegen: 
    Frau Marietta Weibel, Klecker 2, 3255 Rapperswil 
    Tel. 031 879 07 34 

 
    Die Burgerkorporation Rapperswil wünscht Ihnen  
    erholsame Momente im Burgerwald. 
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100% Summernachtsfescht 
 
Der Turnverein Rapperswil lädt ein zum legendären Summernachtsfescht!  
Vom 25.-27. Juli 2025 wird das Schulhausareal in Rapperswil zum 
Schauplatz eines unvergesslichen Sommerwochenendes - mit Unterhaltung, 
Party und spannenden Spielen.  
 
Es erwartet euch ein Wochenende mit 100% Action und 100% Spass – für 
Gross und Klein, Sportfans, Geniesser*innen und alle, die gerne gemeinsam 
feiern. Darauf könnt ihr euch freuen: 
 
DDeerr  FFrreeiittaagg--  &&  SSaammssttaaggaabbeenndd::  Unterhaltungsprogramm, Festwirtschaft, 
Büchsenwerfen, Pfeilbogenschiessen, Tombola und Bar  
  
DDeerr  SSoonnnnttaagg::  Volleyturnier, Familienolympiade, Büchsenwerfen, 
Pfeilbogenschiessen, Hüpfburg, Trampolin, Festwirtschaft und Bar 
  
110000  JJaahhrree  JJuubbiillääuumm:: Am Sonntag um 12:00 feiern wir alle gemeinsam 100 
Jahre Turnen Rapperswil – und du bist herzlich eingeladen, ein Teil davon zu 
sein! Der Eintritt ist gratis und mit dabei ist die 
mitreissende Showgruppe Petticoat. Reservier dir den 
Sonntag und feiere mit uns 100 Jahre voller Bewegung, 
Gemeinschaft und Leidenschaft fürs Turnen. 
 
Bist du bereit, dich mit Freunden, Arbeitskollegen oder 
deinem Sportteam auf dem Volleyballfeld zu messen? 
Dann sichere dir jetzt deinen Platz beim Volleyturnier 
und sei dabei!  
 
Wie in den letzten beiden Jahren wird das Fest auch dieses Jahr wieder auf 
dem Schulhausareal stattfinden.  
 
Aktuelle Informationen findest du auf der Webseite oder auf Social Media: 
 www.tvrapperswil.ch 
 @tv_rapperswil 
 
Wir freuen uns auf euch 
Turnverein Rapperswil BE 
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MIT
 BETTINA STUCKY PHIL HAYES VINCENT FURRER

EIN FILM VON PIET BAUMGARTNER

JETZT IM KINO
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Velosammlung für Velafrica 
 

Samstag, 24. Mai von 8:30 – 11:30 Uhr 

vor dem Restaurant Bären, Rapperswil 

Bringen sie ihr ausgedientes Velo am 
Samstagmorgen vorbei!                           

   

 
Velafrica sammelt gebrauchte Fahrräder in der Schweiz und bringt sie nach 
Afrika. Mit einem Fahrrad können Menschen in Afrika schneller zur Arbeit, zur 
Schule oder zum Markt gelangen. Dies trägt zur Verbesserung ihrer 
Lebensqualität bei und fördert nachhaltige Mobilität. 

…und wenn Sie Ihr eigenes Velo reinigen lassen 
wollen, bringen Sie es ebenfalls.                          

                                                                                Rapperswil-Grossaffoltern 
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Suchen Sie eine neue sportliche Herausforderung? 
Möchten Sie eine interessante Ausbildung geniessen  
und in Ihrer Freizeit als Erwachsenensportleiterin  
oder Erwachsenensportleiter für Pro Senectute Kanton 
Bern tätig sein?

Dann besuchen Sie unseren Infoanlass im Haus des Sports in Ittigen und  
informieren Sie sich unverbindlich über die Ausbildung und die Tätigkeit.  
Sie sind herzlich eingeladen.

Dienstag, 20. Mai 2025, 17.00 Uhr
Haus des Sports, Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen 

Dauer ca. 60 Min., anschliessend Erfahrungsaustausch mit Sportleitenden

Genügend Parkplätze im Talgutzentrum vorhanden.
Eine Anmeldung ist erwünscht. 

Informationen und Anmeldung: 
https://be.prosenectute.ch/de/infoanlass
Telefon 031 359 03 00
bildungundsport@be.prosenectute.ch
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Kanton Bern
be.prosenectute.ch

Wie werde ich 
Erwachsenensportleiter/-in?
Infoanlass im Haus des Sports in Ittigen 
Dienstag, 20. Mai 2025, 17.00 Uhr
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Erfahren Sie Gewalt? 
Hilfe finden Sie hier:

Opferhilfe Bern
031 370 30 70 I www.opferhilfe-bern.ch

Hotline AppElle! 
031 533 03 03 

Verletzen Sie körperlich oder psychisch? 
Wir beraten Sie vertraulich:

Lernprogramm gegen Häusliche Gewalt 
079 308 84 05 I www.be.ch/gewalt-beenden

Informationen in vielen Sprachen: 
www.hallo-bern.ch/hg

Rapperswil
gegen häusliche Gewalt

Im Notfall: 112 45

 

 
 

 
 
«Unsere gemeinsamen Anliegen 
beim Kanton besser vertreten» 
 
Anfang Jahr hat der Lysser Gemeindepräsident Stefan Nobs das 
Präsidium von seeland.biel/bienne übernommen. Der Nachfol-
ger von Madeleine Deckert will sich für eine starke zweispra-
chige Wirtschafts- und Bildungsregion einsetzen, deren Anlie-
gen beim Bund und beim Kanton wahrgenommen werden. 
 
Welche Schwerpunkte möch-
ten Sie als Präsident von see-
land.biel/bienne setzen? 
Ich setze mich für einen starken 
Wirtschafts- und Bildungsstand-
ort Seeland ein. Und ich möchte 
unseren Verein bei den Gemein-
den bekannter machen und alle 
von der Notwendigkeit und dem 
Mehrwert der Zusammenarbeit in 
unserer Organisation überzeu-
gen. Schliesslich möchte ich ver-
mehrt mit den Seeländer Gross-
rätinnen und Grossräten zusam-
menarbeiten – mit dem Ziel, dass 
wir uns für unsere Anliegen im 
Kanton ebenso gut einsetzen, wie 
dies andere Regionen tun. Es ist 
unsere Absicht, für unsere Region 
wichtige Themen mit ihnen früh-
zeitig zu besprechen, um gemein-
same Haltungen zu finden, die in 
Bern vertreten werden können. 
 
Wird denn das Seeland immer 
noch zu wenig gehört? 
Im Vergleich etwa zum Oberland 
werden wir weniger als Einheit 
wahrgenommen. Stadt und Land, 
Deutsch- und Französischspra-
chige könnten manchmal enger 
und über die Parteigrenzen zu-
sammenarbeiten. 
 
Ihre Vorgängerin Madeleine 
Deckert, Gemeindepräsiden-
tin von Leubringen, wünschte 

sich eine engere Zusammen-
arbeit mit dem Berner Jura. 
Wie sehen Sie als Lysser das? 
Die Zweisprachigkeit ist auch 
mein Anliegen. Wir müssen ver-
mehrt mit unserer Schwesteror-
ganisation Jura bernois.Bienne 
zusammenarbeiten. Das kann 
Synergien bringen und würde 
dem nördlichen Kantonsteil mehr 
Gewicht in Bern geben. Es wäre 
auch ein Mehrwert für die Wirt-
schaft. 
 
Mit welchen Themen und Pla-
nungen beschäftigt sich see-
land.biel/bienne derzeit? 
Da ist einmal unsere Energie- und 
Klimastrategie, zu der bis Ende 
März 2025 die Konsultation läuft. 
Ziel ist die Stärkung der inter-
kommunalen Zusammenarbeit 
bei der Umsetzung von energie-
politischen Massnahmen. Die 
Strategie beinhaltet für die Ge-
meinden keine Verpflichtungen. 
Vor allem die kleineren könnten 
aber davon profitieren. Wir möch-
ten ihnen einen Werkzeugkasten 
mit Massnahmen zur Verfügung 
stellen, die sie bei Bedarf umset-
zen können, um ihre Energie- und 
Klimabilanz zu verbessern. 
 
Für kleinere Gemeinden ist 
auch die Digitalisierung eine 
Herausforderung. Kann ihnen 

seeland.biel/bienne helfen, 
sie zu bewältigen? 
Derzeit läuft ein Projekt mit Be-
teiligung mehrerer Seeländer Ge-
meinden. Auslöser war das neue 
Gesetz über die digitale Verwal-
tung des Kantons. Es verpflichtet 
die Gemeinden, alle Geschäfts-
prozesse und die Kommunikation 
digital abzuwickeln. Das ist vor 
allem für die kleineren Gemein-
den eine grosse Herausforde-
rung. Mit dem Projekt möchte 
man Prozesse definieren, die man 
gemeinsam digitalisieren kann. 
 
Zum Beispiel? 
Die digitale Signatur. Wenn meh-
rere Gemeinden bei einem Anbie-
ter von digitalen Signaturen ge-
meinsam eine Lizenz lösen, erhal-
ten sie günstigere Konditionen. 
Es geht aber generell darum, 
dass sich die Gemeinden gegen-
seitig unterstützen und Wissen 
und Erfahrungen austauschen. 
 
Mehr Infos zum Thema: 
www.seeland-biel-bienne.ch 

Stefan Nobs ist Gemeinde-
präsident von Lyss und Präsi-
dent des Vereins see-
land.biel/bienne. 
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Todesfalle Auto

Eine Aktion der 
Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz
www.susyutzinger.ch

15° 
16°

13°
14°

17°

!

Hitze im parkierten Auto
ist für Tiere lebensgefährlich!
Bereits bei 15 Grad Aussentemperatur kann der Innenraum  
sich bei Sonnen bestrahlung bis über 50 Grad aufheizen. Auch 
geöffnete Fensterspalten können ein Fahrzeug nicht genügend 
kühlen. Innerhalb von wenigen Minuten kann ein Hund in  
einem überhitzten Fahrzeug einen tödlichen Hitzschlag erleiden.
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Lokal produzierte 
Lebensmittel 
ab Hof
Unsere Hofprodukte sind in unserem Automaten 
an der Zilmattstrasse 1 jederzeit erhältlich:

 ― Fleisch vom Schottischen Hochlandrind
 ― Dinkelprodukte (Pasta, Mehl, Kernotto)
 ― Rapsöl  /  Bienenhonig
 ― Popkorn-Mais

Thomas & Marlen Rufer
Zilmattstr. 1, 3255 Rapperswil
079 228 21 10 / 079 333 63 26

www.toms-highlandbeef.ch

Mehr Infos:

Ausserdem:  
Erdbeerfeld zum Selberpflücken  
jeweils ab Ende Mai/Anfang Juni offen 
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nn  GEMEINDEVERWALTUNG RAPPERSWIL 
      HAUPTSTRASSE 29, 3255 RAPPERSWIL 
 
Telefon 031 879 77 77 
Homepage www.rapperswil-be.ch 
E-Mail gemeinde@rapperswil-be.ch 
Instagram gemeinderapperswil_be 
 
Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung:: 
 
Montag 08.00 – 11.30 Uhr 14.00 – 16.30 Uhr 
Dienstag geschlossen 
Mittwoch 08.00 – 11.30 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 – 11.30 Uhr 
Freitag 08.00 – 11.30 Uhr 
 
 
nn  UNSER NÄCHSTER RAPPERSWILER   
Die nächste Ausgabe erscheint im Juli 2025. Beiträge für diesen 
Rapperswiler sind bis spätestens MMoonnttaagg,,  3300..  JJuunnii  22002255  der 
Gemeindeverwaltung Rapperswil BE einzureichen. 
 
 
nn  IMPRESSUM   
Der Rapperswiler erscheint jeweils im März, Mai, Juli und November. 
 
Auflage 1‘300 Exemplare 
Satz Gemeindeverwaltung Rapperswil BE 
Foto Umschlag Marco Kunz, Gemeinde Rapperswil BE 
Druck Grafodruck AG, 3257 Grossaffoltern 



 

Fahrerinnen und Fahrer «Nachbarn fahren Nachbarn» 
 

 

Kontaktperson bei Fragen: Ruth Burri, 031 879 14 49 Version 2025.2 

  

 Tel./Natel E-Mail 
Welche Tage 
sind mir nicht 
möglich 

Umkreis 
von  
ca. km 

Spezielles 

Bangerten      

Jenni Silvia 031 869 11 34 
077 408 04 77 jakob.jenni@bluewin.ch Freitag 15 

Keine schweren 
Gegenstände ein- 
laden z.B. Rollstuhl  

Siegrist Erika 031 869 19 03 
079 705 54 27 erica.siegrist@bluewin.ch  20-25 Möglichst selbständ. 

Ein- und Aussteigen 
 
Bittwil      

Dick Elisabeth 031 879 02 56 
076 295 18 53 lisi-dick@bluewin.ch Donnerstag 20 Stadt Bern nur  

in die Spitäler 
 
Dieterswil      

Hofer Vreni 031 879 17 36 
076 396 14 40 hofer.moos@hotmail.com Donnerstag 

Sonntag   

Küpfer Tom 079 627 22 33 tom.kuepfer@bluewin.ch Während der  
Woche tagsüber  Kombi mit Anhänger-- 

kupplung bis 2200kg 

Schneider Verena 031 879 02 37 
079 697 50 58 verena@quickline.ch Donnerstag 15-20  

Wyss Heidi 031 879 03 29 
079 633 50 45     

 
Frauchwil      

Siegenthaler Bernhard 031 879 17 54 
077 461 04 92 

siegenthaler.be@ 
bluewin.ch   Bin auch Rotkreuz- 

fahrer 

Weber Elisabeth 031 879 05 65 
079 533 46 61  Montagmorgen 

Mittwochnachm.  Keine Stadtfahrten 

 
Moosaffoltern      

Minger Hans 031 869 05 94 
079 508 50 05 

ruth.hans.minger@ 
bluewin.ch    

Räz Annemarie 079 735 78 85 araez@gmx.ch  25  

 
Rapperswil      

Kisslig Hans Rudolf 079 653 72 21 kisslig@bluewin.ch    

Leiser Erika 031 879 17 55 
079 563 04 26 leiser.erika@bluewin.ch Sonntag   

Wyss Peter 079 331 99 70 peter.wyss@quickline.ch Donnerstag 
Sonntag  Einfach anfragen, 

fahre überall hin 

Zbinden Peter 078 863 85 38 p_zbinden@gmx.ch    
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Fahrerinnen und Fahrer «Nachbarn fahren Nachbarn» 
 

Kontaktperson bei Fragen: Ruth Burri, 031 879 14 49 Version 2025.2 

evy 
 
Empfehlung Entschädigungen Fahrer/innen: 

- CHF 0.80 pro Fahrkilometer 
- Mindestentschädigung bei Kurzstrecken: CHF 5.00 
- Leerfahrten durch Wartezeiten (über 1h) ebenfalls mit CHF 0.80 pro Fahrkilometer entschädigen 

 
Die Entschädigungen sind direkt an die Fahrer/innen auszurichten. 

 

 Tel./Natel E-Mail 
Welche Tage 
sind mir nicht  
möglich 

Umkreis 
von 
ca. km 

Spezielles 

Ruppoldsried      

Friederich Hansueli 079 449 81 43 hansulrich.friederich@ 
gmail.com  30  

Jost Elsbeth 031 765 55 51 
079 380 43 51 eusijost@bluewin.ch Arbeite 

unregelmässig  
Arbeite 80% 
Termine frühzeitig 
vereinbaren 

 
Seewil      

Gfeller Marianne 
Gfeller Simon 031 879 00 40 gfesima@bluewin.ch 

Montagmorgen 
Freitagmorgen 
 

auf Anfrage 

 
10-20 

 

 
 
Arbeite 
unregelmässig 

Marti Ruedi 031 879 26 27 j.r.marti-erb@bluewin.ch   Keine Nachtfahrten 

Schluep Eveline 076 479 08 32 Hevy_schluep@sunrise.ch   Toyota Hiace viel 
Ladefläche/Stauraum 

Vogt Beatrice 
Vogt Hansueli 

031 879 02 80 
079 560 78 92 
079 505 72 34 

h.b.vogt@bluewin.ch    

 
Vogelsang      

Jeannin François 031 879 05 62 
079 262 09 23 f.jeannin@gmx.ch    

 
Wierezwil      

Burri Martin  
Burri Rosmarie 031 879 14 34 mrburri@livenet.ch   Keine Fahrten in 

die Stadt Bern 

Dick Käthi 031 879 07 95 
079 882 03 11 urs_dick@bluewin.ch   

Keine Fahrten in die 
Innenstadt von Bern  
und Biel 

Zingg Monika 031 879 28 66 
079 851 43 00 moha.zingg@bluewin.ch Samstag 

Sonntag 20 Keine Fahrten in 
die Stadt 

 
Zimlisberg      

Burri Ruth 031 879 14 49 
078 677 47 63 buwi@bluewin.ch 

Dienstagmorgen 
Mittwochnachm. 
Freitagnachm. 

 Immer Anfragen 

Junker Ueli 031 879 10 86 
079 646 52 57 ueli.junker@bluewin.ch    


